
Walther-Hensel-Schule                                                                                    Göppingen, im Dezember 2016 
GHS mit WRS 
 

Pädagogische Erziehungsmaßnahmen 
 

Das menschliche Zusammenleben macht eine gegenseitige Rücksichtnahme und damit die Einhaltung einer 
bestimmten Ordnung notwendig. 
 

1. Lob und Anerkennung 
   Bei herausragendem sozialen Verhalten, Einsatz in Notsituationen oder besonderen     
   Verdiensten in der Klasse oder für die Schule können Anerkennungen ausgesprochen 
   werden. Sie werden als „Lob“ oder „Anerkennung“ mit grüner Farbe im Tagebuch 
   vermerkt. 
 

2. Tadel und Zurechtweisung 
- bei Verstößen gegen die Grundvoraussetzungen des Unterrichts, 
- bei Störungen des Unterrichts, 
- bei Nichtbefolgen der Anordnungen eines Lehrers, 
- bei Verstößen gegen Bestimmungen der Hausordnung, 
- bei mutwilligem Verletzen eines anderen Schülers, 
- bei Sachbeschädigung, 
- bei unerlaubtem Verlassen des Schulgeländes in Hohlstunden oder in den Pausen, 
- bei Bedrohung, Belästigung oder Erpressung von Schülern 

   können nachfolgende Maßnahmen ergriffen werden: 
a) Gespräch mit der Schülerin/dem Schüler 
b) Ermahnung, Zurechtweisung, Tadel oder Verwarnung in mündlicher Form 
c) Bemerkung ins Tagebuch (bei wiederholten Verstößen) 
d) Sonderaufgaben, die 

- den Schüler zur Einsicht über sein Vergehen und dessen Auswirkungen    
   führen, 
- einen entstandenen Schaden wieder gutmachen, 
- Versäumtes nachholen lassen, 
- eine sinnvolle Tätigkeit im Interesse der Gemeinschaft darstellen. 

e) Eintrag ins Tagebuch (rot) 
 

   Vor dem Erteilen eines roten Eintrages sollte die Maßnahme mit dem Klassenlehrer   
    besprochen werden. Zu jedem roten Eintrag folgen entweder zwei Stunden Nachsitzen  
    oder zwei Stunden Arbeit beim Hausmeister.  
 
   Nach dem 1. roten Eintrag: 
   Gespräch mit dem Schüler und Benachrichtigung der Eltern 
   Nach dem 2. roten Eintrag: 
   Beratende Aussprache zwischen dem Klassenlehrer, den für die Einträge    
   verantwortlichen Lehrern, den Eltern und dem Schüler 
   Nach dem 3. roten Eintrag: 
   Meldung an den Schulleiter (Maßnahmen nach § 90 Schulgesetz) 
 

3. Verhalten bei Konflikten 
   Maßnahmen nach § 90 dürfen nur dann getroffen werden, wenn pädagogische 
   Maßnahmen zur Behebung der Probleme nicht ausreichen. 
   Konflikte sollen auf der Ebene gelöst werden, auf der sie entstanden sind. Zu einer 
   persönlichen Aussprache können auf Wunsch des Schülers oder dessen Eltern der 
   Klassen- bzw. Schülersprecher und der Verbindungslehrer herangezogen werden.  
 
  

  

 


